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Der Fachkräftemangel braucht adäquate Antworten: Qualität und Qualifi-

kation statt Pauschallösung 

 

Stellungnahme von Bundesarbeitsgemeinschaft Praxisämter/-referate an Hochschulen für So-

ziale Arbeit (BAG Prax1), Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH2) und Fachbe-

reichstag Soziale Arbeit (FBTS3) – Zur Forderung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-

wissenschaft nach einer Staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in für 

Absolvent:innen von erziehungswissenschaftlichen Studiengängen mit Schwerpunkt Sozial-

pädagogik  

  

 
 

Kernaussagen: 
 

1. Mit der Staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in werden notwen-

dige Qualifikationen zertifiziert, die Voraussetzungen insbesondere für hoheitliches Han-

deln in der Sozialen Arbeit sind. 
 

2. Die pauschale Öffnung der Staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozialpäda-

gog:in für Absolvent:innen von erziehungswissenschaftlichen Studiengängen würde die 

erforderliche Qualität zur Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben in der sozialen Ver-

sorgung nicht gewährleisten. 
 

3. Die erziehungswissenschaftlichen Studiengänge unterscheiden sich in ihrem Qualifikati-

onsprofil signifikant von generalistisch ausgerichteten Studiengängen Soziale Arbeit. 
 

4. Sofern eine Staatliche Anerkennung für Absolvent:innen dieser Studiengänge angestrebt 

ist, wird angeregt, eine spezifische, auf erziehungswissenschaftliche Studiengänge aus-

gerichtete Staatliche Anerkennung zu entwickeln. 
 

  
 

 

 

                                                        
1 https://bagprax.sw.eah-jena.de/ 
2 https://www.dbsh.de/  
3 https://www.fbts-ev.de/ 
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Anlässlich der Eingabe der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE) 

“Staatliche Anerkennung für erziehungswissenschaftliche B.A.- und M.A.-Studiengänge mit 

dem Schwerpunkt Sozialpädagogik bzw. Soziale Arbeit” an die Jugend- und Familienminister-

konferenz (JFMK) beziehen wir – BAG Prax, DBSH und FBTS – hier gemeinsam Stellung. 

Bereits seit einigen Jahren werden Diskussionen zu Fragen des Zugangs für Absolvent:innen 

erziehungswissenschaftlicher B.A./M.A.-Studiengänge in die Berufsfelder der Sozialen Arbeit, 

insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe4, geführt. Von Seiten der Deutschen Gesellschaft 

für Erziehungswissenschaften ist wiederholt die Forderung erhoben worden, dieses Ziel über 

den Zugang zu einer Staatlichen Anerkennung zu lösen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Pra-

xisämter/-referate an Hochschulen für Soziale Arbeit sowie der Fachbereichstag Soziale Arbeit 

haben dazu bereits - nach wie vor aktuelle - Stellungnahmen veröffentlicht5. 

  

Mit dieser Stellungnahme möchten wir darlegen, warum eine pauschale Öffnung der Staatli-

chen Anerkennung für Absolvent:innen erziehungswissenschaftlicher Studiengänge mit dem 

Schwerpunkt Sozialpädagogik6 weder möglich noch sinnvoll ist. 

Es ist uns wichtig aufzuzeigen, welche Perspektiven für diese Absolvent:innen zum beruflichen 

Zugang in Handlungsfelder der Sozialen Arbeit bestehen bzw. schon jetzt genutzt werden und 

was qualifizierte Antworten zum Thema Fachkräftebedarf sein sollten. 

   

Staatliche Anerkennung als „Gütesiegel“ 

Mit dieser Charakterisierung verbindet die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) 

2008 in ihrem Beschluss zur Beibehaltung der Staatlichen Anerkennung von Studienabschlüs-

sen Soziale Arbeit das Ziel, dass “die Qualität der Ausbildung, insbesondere deren Praxisbe-

zug und die Professionalität der Absolventinnen und Absolventen auch hinsichtlich der Aus-

übung hoheitlicher Aufgaben gewährleistet wird”7. Die Staatliche Anerkennung als eine Art der 

Berufsreglementierung gewährleistet Qualität, indem die Ausübung bestimmter beruflicher Tä-

tigkeiten an den Besitz der Staatlichen Anerkennung und damit an Personen gebunden wird, 

die über definierte Berufsqualifikationen verfügen. Erst die Staatliche Anerkennung ermöglicht 

den Zugang zum regulierten Arbeitsmarkt und stellt gleichzeitig einen öffentlich-rechtlichen 

Berufsschutz her. 

 

Sozialarbeiter:innen beeinflussen nicht selten erheblich menschliche Biografien (z.B. im Kin-

derschutz und in der Erziehungshilfe), führen staatliche Kontrollfunktionen aus (z.B. in der Be-

währungshilfe) und sind zentral an Entscheidungen bzgl. vielfältiger Hilfsmaßnahmen in den 

                                                        
4 vgl. DGfE 2018 
5 siehe BAG Prax 2015 & FBTS 2019 
6 vgl. DGfE 2010  
7 JFMK 2008, S. 3 
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verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit beteiligt: Etwa in der Kinder- und Jugend-

hilfe, bei Trägern der Sozial- und Eingliederungshilfe, in Sozialen Diensten der Justiz, der 

Agentur für Arbeit oder den Jobcentern. Dies unterstreicht die Bedeutung der Staatlichen An-

erkennung.  

Gerade hinsichtlich der besonderen Lebenslagen der Menschen, die der professionellen So-

zialen Arbeit bedürfen, zielt der Staat mit der Verleihung der Staatlichen Anerkennung darauf, 

der Schutzbedürftigkeit dieser Menschen Rechnung zu tragen, hochrangige Rechtsgüter zu 

schützen, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu wahren und in der Berufsausübung weitest-

gehend maßvolle, wohlüberlegte und fachlich begründete Entscheidungen zu gewährleisten8. 

 

Voraussetzungen zur Staatlichen Anerkennung als integrale Bestandteile im Qualifika-

tionsprofil B.A.-Soziale Arbeit 

Die Staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in steht nicht nur, wie häufig 

in Diskussionen verkürzt wird, für Rechtskenntnisse und Praxiserfahrungen in der Sozialen 

Arbeit. „Sie sichert berufspraktische Kompetenzen in einem Handlungsfeld mit besonderer 

professioneller und gesellschaftlicher Verantwortung, wo die Bearbeitung von Herausforde-

rungen nicht selten weitreichende Konsequenzen für Menschen haben kann.“9 Zudem wird ein 

B.A.-Abschluss in einem Studiengang der Sozialen Arbeit von der JFMK10 in ihrem Beschluss 

zur Staatlichen Anerkennung von Hochschulabschlüssen im sozialen Bereich als zentrale Vo-

raussetzung benannt.  

Direkt anschließend an die zentralen Kriterien konkretisiert die JFMK11 dann die qualitativen 

Voraussetzungen, die ein solcher Studiengang für den Zugang zur Staatlichen Anerkennung 

erfüllen muss. Dazu müssen Kompetenzen vermittelt werden wie: Wissen und Verständnis der 

Fachwissenschaft Soziale Arbeit, relevante Grundlagen aus den Bezugsdisziplinen inklusive 

Recht und Ethik als normative Grundlagen; Wahrnehmungs-, Deutungs- und Reflexionskom-

petenzen; Kenntnisse über Aufgabenfelder und Organisationen sowie über Handlungstheorien 

und Methoden der Sozialen Arbeit; die Fähigkeit, Wissen, und Verständnis gezielt anzuwen-

den, um unter Berücksichtigung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 

typische Aufgabenstellungen der Sozialen Arbeit zu bewältigen12. 

 

Ein Vergleich sowohl mit dem Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR SozArb) des Fachbe-

reichstages Soziale Arbeit13 als auch mit dem Kerncurriculum Soziale Arbeit der Deutschen 

                                                        
8    vgl. Kriener/Gabler 2021, S. 71 f. 
9    FBTS 2016, S. 21 
10   JFMK 2008, S. 6 
11   siehe JFMK 2008 
12   vgl. ausführlich JFMK S. 6 f.; ausführlich siehe hierzu auch FBTS 2019 
13   siehe FBTS 2016 
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Gesellschaft Soziale Arbeit14 lässt erkennen, dass die skizzierten Voraussetzungen gleichzei-

tig integrale Bestandteile des Qualifikationsprofils Soziale Arbeit sind. B.A.-Studiengänge So-

zialer Arbeit haben somit ein spezifisch fachwissenschaftliches, generalistisches Qualifikati-

onsprofil, das sich deutlich vom Profil der erziehungswissenschaftlichen Studiengänge unter-

scheidet: „Kompetenzen in der Sozialen Arbeit zeichnen sich durch einen konstruktiven ge-

stalterischen Umgang mit der Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis bis hin zur kon-

kreten Differenzerfahrung zwischen theoretischem Wissen und dessen praktischer Anwen-

dung aus, um Handlungssinn, Urteilsvermögen und kritische Reflexion zu erlangen.“15 

  

Daher kann der Zugang zur Staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozialpäda-

gog:in nicht pauschal für andere Studienabschlüsse geöffnet werden. 

Wenn gesichert sein soll, dass das 'drin ist, was drauf steht‘, so gilt es die notwendigen Vo-

raussetzungen für den Zugang zur Staatlichen Anerkennung mit den jeweiligen Studieninhal-

ten und umgekehrt in Übereinstimmung zu bringen; wie es beispielsweise bei den Studien-

gängen Kindheitspädagogik und Heilpädagogik gelungen ist. 

 

Die Forderung bezüglich des Zugangs der Absolvent:innen erziehungswissenschaftlicher Stu-

diengänge bezieht sich i.d.R. auf das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe. Dies deckt 

sich mit der Ausrichtung eines konsekutiven B.A.-Studiengangs im Hauptfach Erziehungswis-

senschaften mit der Studienrichtung Sozialpädagogik - so die Bezeichnung im Kerncurriculum 

Erziehungswissenschaft16. Den Universitäten mit solchen Studiengängen steht selbstver-

ständlich ebenso der Weg offen, im Akkreditierungsprozess eine entsprechende, ‘passende’ 

berufsrechtliche Eignung zu beantragen. Diese würde dann der Ausrichtung des Studiengan-

ges sowie den Voraussetzungen der Verantwortungsbereiche im Zusammenhang hoheitlichen 

Handelns in Verbindung mit einer qualifizierten Ausgestaltung des Praxisbezuges17 entspre-

chen. 

 

Eine Staatliche Anerkennung als Sozialpädagog:in/Sozialarbeiter:in für Absolvent:innen erzie-

hungswissenschaftlicher Studiengänge würde dagegen nicht nur die notwendige Verknüpfung 

mit einem entsprechenden Studiengangsprofil außer Acht lassen, sondern den Zugang zu be-

ruflichen Feldern außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe eröffnen, für die diese Studiengänge 

nicht qualifizieren. Dies würde einen signifikanten Qualitätsverlust bedeuten!  

  

 

 

                                                        
14  siehe DGSA 2016 
15  FBTS 2016, S. 14 
16  vgl. DGfE 2010, S. 16 
17  vgl. AGJ 2015, S. 5 
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Notwendige Qualifikationen zur Staatlichen Anerkennung sind verbindlich in den Curri-

cula der Studiengänge Soziale Arbeit verankert 

Sozialarbeiter:innen/Sozialpädagog:innen erlangen die Staatliche Anerkennung erst durch ein 

vom akademischen Abschluss rechtssystematisch getrenntes Verfahren, deren Vorausset-

zungen in den jeweiligen Sozialberufeanerkennungsgesetzen der Länder geregelt werden18. 

Als verbindliche bundesländerübergreifende Orientierung bzw. Vorgabe gilt der o.g. Qualifika-

tionsrahmen Soziale Arbeit19. In ihm werden sowohl Inhalte und Niveau der akademischen 

Qualifizierung als B.A. und M.A. Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in als auch die von der JFMK 

beschlossenen berufsrechtlichen Kriterien in Verbindung mit einem grundständigen B.A.-Stu-

dium Soziale Arbeit konkretisiert. 

 

Verankert in den Prüfungsordnungen und den Modulbeschreibungen der B.A.-Studiengänge 

Soziale Arbeit sind die berufsrechtlichen Qualifikationsvorgaben über die Akkreditierung der 

Studiengänge. Dieses Verfahren regelt der Studienakkreditierungsstaatsvertrag von 2018. 

Nach § 35 Abs. 1 der zugehörigen Musterrechtsverordnung20 kann eine Hochschule auf Antrag 

das Akkreditierungsverfahren organisatorisch mit Verfahren verbinden, die über die berufs-

rechtliche Eignung eines Studienganges entscheiden. Dazu sind nach § 32 Abs. 2 dann zu-

sätzlich zu anderen Vertreter:innen der Berufspraxis externe Expert:innen im Verfahren zu 

beteiligen, die von den für den reglementierten Beruf zuständigen Stellen benannt werden. 

Anhand formaler und fachlich-inhaltlicher Kriterien, wie z.B. die Ausrichtung an der Leitdisziplin 

Wissenschaft Soziale Arbeit, die Anerkennung von Praxisstellen und Praxisanleiter:innen oder 

die Kooperation der Lern- und Bildungsorte Hochschule und Berufspraxis u.a.m.21, können 

dann die Qualifikationsvorgaben im Curriculum und in der Prüfungsordnung verankert werden. 

Solche Kriterien zur Prüfung der o.g. Mindeststandards haben BAG Prax und FBTS in ihrer 

Handreichung für die Akkreditierung von Studiengängen Sozialer Arbeit in Verbindung mit dem 

Zugang zur Staatlichen Anerkennung vorgelegt22 

  

Sowohl Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften als auch Uni-

versitäten bieten den Zugang zur Staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozial-

pädagog:in 

Entgegen dem manchmal bestehenden Eindruck, dass der Zugang zur Staatlichen Anerken-

nung nur Absolvent:innen von Fachhochschulen eröffnet wird, geschieht dies tatsächlich so-

wohl über B.A.-Studiengänge Soziale Arbeit von Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten als auch von Universitäten - da sind die Reglements des Studienakkreditierungsvertrages 

                                                        
18 vgl. BAG Prax 2019, S. 45 
19 FBTS 2016 
20 KMK 2017 
21 vgl. BAG Prax 2010, S. 2 
22 siehe BAG Prax und FBTS 2020 
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sowie der Sozialberufeanerkennungsgesetze der Länder lernortunabhängig. So bieten seit 

vielen Jahren die Universität Siegen (NRW), die Universität Vechta (Niedersachsen), die Uni-

versität Kassel (Hessen), die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstatt (Bayern) oder die 

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Studiengänge Soziale Arbeit 

(B.A.) an, die zum Erwerb der Staatlichen Anerkennung führen. 

  

Das häufig angeführte Urteil des OVG Bautzen trifft hier nur den Landesgesetzgeber im Frei-

staat Sachsen. Dieser hat den B.A.- Studiengang Soziale Arbeit an der TU Dresden trotz Ori-

entierung am Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit inkl. der Berücksichtigung der Vorausset-

zungen den Zugang zur Staatlichen Anerkennung bislang über das Sächsische Sozialaner-

kennungsgesetz (§ 1 Abs. 1) nicht geöffnet. Diese tatsächliche Ungleichbehandlung gleich-

wertiger Studienabschlüsse hat der Landesgesetzgeber in Sachsen neu zu regeln23. 

 

Zwischenbilanz 

Die bisherigen Ausführungen haben verdeutlicht, dass die Staatliche Anerkennung als Güte-

siegel sowohl eine Qualität in der akademischen Qualifizierung und Professionalitätsentwick-

lung als auch eine Qualität in den Aufgabenbereichen insbesondere mit Blick auf hoheitliches 

Handeln sichert. Die Staatliche Anerkennung als eine Form der Berufsreglementierung schafft 

mit den mit ihr verbundenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften dabei eine hohe Verbind-

lichkeit, die für die Berufspraxis und Anstellungsträger - auch im Hinblick auf die größer wer-

dende Zahl an Hochschulabschlüssen, die in die Soziale Arbeit drängen, Orientierung bieten. 

Gleichzeitig profitiert die Praxis der Sozialen Arbeit von den unterschiedlichen Kompetenzen 

in multiprofessioneller Kooperation. 

 

Zugangsmöglichkeiten zur Berufspraxis Soziale Arbeit für Absolvent:innen erziehungs-

wissenschaftlicher Studiengänge mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik 

Es bestehen bereits verschiedene Möglichkeiten des Zugangs für Absolvent:innen erziehungs-

wissenschaftlicher Studiengänge und so sind sie insbesondere in den Aufgabenfeldern der 

Kinder- und Jugendhilfe, aber auch in anderen Handlungsfeldern zu finden. Das verdeutlicht, 

dass schon jetzt der Zugang in die Berufspraxis der Sozialen Arbeit möglich ist, aber nicht 

ohne weiteres in die reglementierten und voraussetzungsvollen Tätigkeitsbereiche. 

 

1. Fachkräftegebot 

Anders als berufsrechtliche Regelungen über notwendige Qualifikationsbereiche sichern 

Fachkräftegebote - so auch im § 72 SGB VIII - Qualität über Qualifikationen bzw. Berufs- oder 

                                                        
23 vgl. FBTS 2019 
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Hochschulabschlüsse. Auf Bundesländerebene gibt es verschiedene konkretisierte Fachkräf-

tegebote (z.B. für die stationäre Kinder - und Jugendhilfe, für die Leitung von Kindertagesein-

richtungen oder für die Sozialarbeit im Bereich der Justiz), die den Zugang nicht nur an den 

akademischen Abschluss, sondern auch an die Staatliche Anerkennung binden24. Überwie-

gend formulieren diese Regelungen sogenannte Öffnungsklauseln, die auch Personen mit ver-

gleichbaren Fähigkeiten und Erfahrungen den Zugang zu entsprechenden Tätigkeiten erlau-

ben. Hier sind dann die kommunalen und freien Anstellungsträger in der Verantwortung, die 

Qualität der jeweils vorliegenden Abschlüsse und Kompetenzen zu prüfen. 

  

2. Staatliche Anerkennung für Absolvent:innen erziehungswissenschaftlicher Studiengänge 

mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik 

Der Weg zum Zugang einer Staatlichen Anerkennung für Hochschulen mit erziehungswissen-

schaftlichen Studiengängen mit der Studienrichtung Sozialpädagogik ist wie für andere Ab-

schlüsse im Hochschulwesen möglich. Bereits jetzt nutzen Universitäten die Möglichkeit mit 

Blick auf die Berufspraxis Soziale Arbeit einen grundständigen Studiengang in Verbindung mit 

der berufsrechtlichen Prüfung als B.A.-Studiengang Soziale Arbeit zu akkreditieren und damit 

den Zugang zur Staatlichen Anerkennung zu öffnen.  

Gleichzeitig besteht die Perspektive, sich mit einer eigenen Ausrichtung (wie z.B. die Kind-

heitspädagogik) auch unter der Einbeziehung berufsrechtlich erforderlicher Qualifikationen ak-

kreditieren zu lassen. Eine dafür zu schaffende Voraussetzung wäre z.B. ein „Qualifikations-

rahmen Erziehungswissenschaft im Schwerpunkt Sozialpädagogik“. Ein Zugang zur Staatli-

chen Anerkennung ohne die qualitativen Voraussetzungen zur berufsrechtlichen Anerkennung 

würde diese ad absurdum führen. 

  

Den Fachkräftebedarf qualifiziert sichern 

Der Fachkräftemangel braucht qualifizierte, nachhaltige und politisch/rechtlich gerahmte Ant-

worten, die der gesellschaftlichen Relevanz Sozialer Arbeit gerecht werden. 

 

Das Aufweichen von Qualifizierungen und ihren Qualitätsstandards kann dagegen keine Stra-

tegie gegen den Mangel von Fachkräften in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit sein. 

Dem Mangel an Fachkräften kann nur durch das Qualifizieren von Fachkräften, der Schaffung 

und dem Erhalt von angemessenen Rahmenbedingungen sowie einem kontinuierlichen Dialog 

der Verantwortlichen/Beteiligten begegnet werden. 

Aus unserer Sicht sind dazu notwendig: 

●   die Schaffung von mehr, flexibleren und qualitativ hochwertigen Studienangeboten; 

                                                        
24 vgl. Kriener/Gabler 2021, S. 83 
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●  eine qualifizierte Einarbeitung von Berufseinsteiger:innen insbesondere im öffentlichen 

Dienst mit Blick auf hoheitliche Aufgaben; 

●   eine politische und gesetzliche Prioritätensetzung für die gesellschaftliche Relevanz der 

Sozialen Arbeit/Berufe; 

●   angemessene Rahmenbedingungen (Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Personalschlüssel, 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten) durch die Arbeitgeber:innen 

  

Wir sind bereit, mit Interesse und Engagement einen Dialog mit allen Beteiligten zur Erarbei-

tung von Lösungen zu führen. 

 

 

 

 

Berlin/Dresden und Mönchengladbach, den 29. April 2022 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft Praxisämter/-referate an Hochschulen für Soziale Arbeit 

 

 
 

Deutscher Berufsverband e. V. 

 

 
 

Fachbereichstag Soziale Arbeit e. V. 
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